
Ein Ausschuss macht Eigentümer handlungsfähig

Eigentümerversammlungen finden in der Regel nur einmal im Jahr statt. Was aber, wenn 
dringende Probleme anstehen? Wer soll beispielsweise die Interessen der Stockwerkeigentümer 
gegenüber der Verwaltung wahrnehmen? 

Die Eigentümerversammlung ist vor allem in Gemeinschaften mit einer grossen Zahl von 
Eigentümern ein relativ träges Gebilde, das in der Regel nur einmal jährlich zusammenkommt. Bei 
anstehenden Problemen der Gemeinschaft ist sie daher kaum in der Lage, speditiv zu reagieren.

Um die gemeinschaftlichen Angelegenheiten nicht weitestgehend dem Verwalter zu überlassen, 
hat es sich in der Praxis bewährt, aus dem Kreis der Eigentümer einen Ausschuss zu bilden, 
welcher die Interessen der Gemeinschaft gegenüber dem Verwalter wahrnimmt. Gerade bei 
grösseren Gemeinschaften mit externen Verwaltungen ist die vermittelnde Stellung der 
Abgeordneten (Ausschuss), welche die Probleme der «Hausgemeinschaft» besser kennen, 
besonders wichtig.

Die Möglichkeit zur Wahl eines oder mehrerer Abgeordneter durch die Eigentümerversammlung ist
im Gesetz ausdrücklich vorgesehen. Eine Pflicht zur Einsetzung von Abgeordneten besteht 
allerdings nicht. Die Abgeordnetenzahl kann von der Gemeinschaft frei bestimmt werden.

Verschiedenen Interessengruppen innerhalb der Gemeinschaft sollte bei der Zusammensetzung 
des Ausschusses nach Möglichkeit Rechnung getragen werden. Besteht die 
Stockwerkeigentumsgemeinschaft z. B. aus mehreren Gebäuden oder Hauseingängen, ist auf eine
angemessene Repräsentation der verschiedenen Gebäudeeinheiten im Ausschuss zu achten. Die 
Tätigkeit der Abgeordneten wird in aller Regel nicht entschädigt. Als Anerkennung für den Einsatz 
wird allerdings meist ein Jahresessen auf Kosten der Gemeinschaft offeriert.

Das Gesetz enthält nur eine rudimentäre Aufzählung von möglichen Aufgaben der 
Ausschussmitglieder, so die Übertragung von Verwaltungsangelegenheiten, wie namentlich die 
Aufgabe, dem Verwalter beratend zur Seite zu stehen, dessen Geschäftsführung zu prüfen und der
Versammlung darüber Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. 

Allgemein besteht die Funktion des Ausschusses darin, eine Art Scharnier zwischen Verwalter und 
Eigentümergemeinschaft zu bilden. Den genauen Umfang der Aufgaben und Kompetenzen 
bestimmt die Eigentümerversammlung, wobei es empfehlenswert ist, die Pflichten und Rechte in 
einem Ausschuss-Reglement festzuhalten.

Die Abgeordneten melden aktuelle, in der Gemeinschaft auftretende Probleme dem Verwalter und 
suchen zusammen mit diesem nach Lösungen. Sie unterstützen den Verwalter z. B. bei der 
Ausarbeitung einer Hausordnung, bei der Vorbereitung baulicher Massnahmen oder bei der Suche
nach einem geeigneten Hauswart. Des Weiteren überwachen sie die Tätigkeit des Verwalters und 
von beauftragten Dritten (Hauswart, Gärtner, Bauarbeiter) und erstatten den Eigentümern Bericht 
darüber. Die Eigentümerversammlung kann dem Ausschuss oder einzelnen Abgeordneten sodann 
spezielle Aufgaben übertragen. Die Abgeordneten können beispielsweise mit der Vermittlung in 
einer Konfliktsituation zwischen Stockwerkeigentümern betraut werden oder mit der Führung von 
Verhandlungen mit Aussenstehenden (Behörden, Nachbarn).
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